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Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke 
 
Die Stadt Donauwörth verpachtet für den Zeitraum 01.10.2020 – 30.09.2024 gegen 
Höchstgebot nachfolgende Grundstücke: 
- Fl.Nr. 815 Tapfheim / Straßäcker / Ackerland / ca. 13.080 qm 
- Fl.Nr. 1196 Riedlingen / Vorried / Grünland / 10.968 qm 
- Fl.Nr. 965 Zirgesheim / Wörthanger / Ackerland / 8.395 qm 
- Fl.Nr. 965/1 Zirgesheim / Wörthanger / Ackerland / 10.186 qm 
 
Alle Interessenten werden gebeten, bis spätestens 31.08.2020  unter Angabe der 
jeweiligen Flurnummer ein Gebot an die Stadt Donauwörth, Sachgebiet Liegenschaf-
ten und Gebäudemanagement, Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth zu richten. 
 
 

Rattenbekämpfung 
 
Im Auftrag der Stadt Donauwörth führt eine Schädlingsbekämpfungsfirma am Don-
nerstag, den 6. August 2020, im gesamten Stadtgebiet einschließlich aller Stadttei-
le eine Rattenbekämpfung durch. 
Sollten Sie auf Ihrem Grundstück Rattenbefall festgestellt haben, können Sie dies 
mündlich oder telefonisch bis zum Bekämpfungstermin beim Ordnungsamt, Neue 
Kanzlei, Zimmer 004, Tel. 0906 / 789-311 melden. 
Es kommen nur Bekämpfungsmittel zum Einsatz, die von der Biologischen Bundes-
anstalt für Land- und Forstwirtschaft in Braunschweig geprüft und zugelassen sind. 
Die Techniker der beauftragten Firma sind im Besitz der notwendigen Sachkenntnis 
nach den Bestimmungen des Pflanzenschutzgesetzes und der Gefahrstoffverord-
nung. 
 
 
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts 
 
Die Stadt Donauwörth erlässt aufgrund der Art. 20 a, 23, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 95 und 103 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 6.1.1993 (GVBl. S. 65), zuletzt geändert durch G vom 27.10.1995 (GVBl. S. 730) fol-
gende Satzung:  
 
§ 1 Zusammensetzung des Stadtrats 
 
1. Der Stadtrat besteht aus dem berufsmäßigen Oberbürgermeister und 30 ehrenamtlichen 

Stadträten.  



 
2. Dazu kommen evtl. Ortssprecher mit beratender Funktion, falls diese Stadtteile nicht 

schon durch ein Stadtratsmitglied vertreten sind (Art. 60 a GO).  
 
§ 2 Ausschüsse 

 
1. Der Stadtrat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben folgende ständige 
Ausschüsse (vgl. § 8 und 9 der Geschäftsordnung):  
 
a) den Haupt und Finanzausschuss,  
bestehend aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen Stadträten,  
 
b) den Bau- und Stadtplanungsausschuss, zugleich Ferienausschuss,  
bestehend aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen Stadträten,  
 
c) den Werk- und Umweltausschuss,  
bestehend aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden und 11 ehrenamtlichen Stadträten,  
 
d) den Kultur- und Sozialausschuss, 
bestehend aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden und 8 ehrenamtlichen Stadträten, 
 
e) den Spitalstiftungsausschuss, 
bestehend aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden und 8 ehrenamtlichen Stadträten, 
 
f) den Rechnungsprüfungsausschuss,  
bestehend aus 4 Stadträten (den Vorsitz führt ein vom Stadtrat bestimmtes Aus-
schussmitglied). 
 
2. Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit der Stadtrat selbst zur Entscheidung zu-
ständig ist (§ 2 GO). Im Übrigen beschließen sie anstelle des Stadtrates (beschließende 
Ausschüsse).  
 
3. Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich aus der Geschäftsordnung.  
 
4. Der Ältestenrat besteht aus dem Oberbürgermeister, seinen Stellvertretern, den Frakti-
onsvorsitzenden sowie den Gruppensprechern. 
 
§ 3 Tätigkeit der Stadtratsmitglieder 

 
1. Referenten  
Gemäß § 3 Abs. 3 GeschO (vgl. Art. 46 Abs. 1 Satz 2 GO) werden folgende Referate gebil-
det:  
 

• Feuerlöschwesen  
• Kultur  
• Stadtteilentwicklung  
• Wirtschaft- und Innenstadtentwicklung 
• Senioren und Bürgerspital  
• Schwäbischwerder Kindertag  
• Bauwesen  
• Kindertagesstätten  
• Öffentlicher Personennahverkehr 
• Städtischer Forst  
• Sport  
• Tourismus und Freizeit  



• Jugend  
• Naturschutz, Landschaftspflege und Denkmalschutz 
• Digitalisierung und Transparenz 
• Schule und Familie  

 
2. Entschädigung  
 
a) Die ehrenamtlichen Stadträte und Ortssprecher erhalten für ihre Tätigkeit eine Aufwands-
entschädigung von monatlich 75,- € (ab 01.01.2021: 85,- €) und ein Sitzungsgeld von 40,- € 
(ab 01.01.2021: 50,- €) je Sitzung. Für Ausschusssitzungen, zu denen der Ortssprecher ge-
laden wird, weil Themen aus seinem Stadtteil behandelt werden, erhält er Sitzungsgeld. 
Stadträte erhalten für ihre Tätigkeit in Arbeitsgruppen und Beiräten den halben Satz des in 
Satz 1 aufgeführten Sitzungsgeldes. Finden an einem Tag mehrere Sitzungen (Stadtrat, 
Ausschuss) statt, so wird das Sitzungsgeld nur einmal bezahlt.  
 
b) In gleicher Weise wie Sitzungen des Stadtrates werden Fraktions- und Gruppensitzungen 
gegen Nachweis der Teilnehmer entschädigt. Bei Fraktions- und Gruppensitzungen werden 
jedem Teilnehmer 40,- € (ab 01.01.2021: 50,- €) gezahlt. Dies gilt, wenn und soweit die Sit-
zungen der Vorbereitung einer Arbeitssitzung des Stadtrates dienen. Darüber hinaus werden 
im Kalenderjahr vier zusätzliche Fraktionssitzungen entschädigt.  
Soweit Stadträte als Referenten bestellt sind, erhalten sie monatlich eine Aufwandsent-
schädigung von 25,- € (ab 01.01.2021: 30,- €).  
 
c) Die Fraktionsvorsitzenden erhalten neben der Aufwandsentschädigung als Stadtrat mo-
natlich einen Sockelbetrag und dazu pro Mitglied der Fraktion 9,- € (ab 01.01.2021: 
12,- €). Dieser Sockelbetrag beträgt für Fraktionen von 3 bis 5 Mitgliedern 45,- €, für Fraktio-
nen ab 6 Mitgliedern 55,- € und für Fraktionen ab 9 Mitgliedern 65,- €. Dieser Sockelbetrag 
beträgt ab 01.01.2021 für Fraktionen einheitlich 50,- €.  
Die Gruppenbeauftragten erhalten neben der Aufwandsentschädigung als Stadtrat monat-
lich einen Kostenbeitrag von 35,- € (ab 01.01.2021: 40,- €) und dazu pro Mitglied der Gruppe 
9,- € (ab 01.01.2021: 12,- €).  
 
d) Die Fraktionen und Gruppen erhalten zur Deckung ihres Aufwandes für jeden zur Fraktion 
oder Gruppe gehörenden Stadtrat oder Ortssprecher einen monatlichen Kostenbeitrag von 
9,- € (ab 01.01.2021: 10,- €) pro Person. Dieser Kostenbeitrag wird halbjährlich im Nach-
hinein zu Händen der Fraktionsvorsitzenden und Gruppenbeauftragten ausbezahlt. 
  
e) Stadträte, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, erhalten zur Deckung des Mehrauf-
wands 15,- € (ab 01.01.2021: 20,- €) pro Monat.  
 
f) Wechselt das Stimmrecht nach § 7 Abs. 3 Satz 2 GO, so erhält nur das ordentliche Mit-
glied das Sitzungsgeld in voller Höhe.  
 
g) Stadträte, die gegenüber dem Oberbürgermeister ihr Einverständnis erklärt haben, die 
weiteren Unterlagen ausschließlich elektronisch zur Verfügung gestellt zu bekommen (§ 25 
Abs. 3 Geschäftsordnung), erhalten für jeden vollen Kalendermonat ab 01.01.2021 eine zu-
sätzliche Pauschale von 25,- € zur Abgeltung der Aufwendungen für die Nutzung ihres digita-
len Endgeräts. Mit Widerruf des Einverständnisses endet der Anspruch auf diese Pauschale.  
 
h) Innerhalb einer Wahlperiode werden jeder Fraktion und Gruppe die Kosten für bis zu zwei 
Übernachtungen im Rahmen einer Klausurtagung pro Mitglied bis zu einem Betrag von  
100,- € pro Mitglied gewährt.  
 
i) Die Geldbeträge in a) bis g) nehmen ab 01.01.2022 an Tarifsteigerungen entsprechend der 
Bayerischen Beamtenbesoldung teil. Gegenstand der Steigerungen sind nur die prozen-
tualen Erhöhungen. 



 
j) Alle fixen Zahlungen werden monatlich, alle sitzungsabhängigen Zahlungen werden viertel-
jährlich abgerechnet.  
 
§ 4 Oberbürgermeister 

 
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Stadtrates und Leiter der Stadtverwaltung 
(Art. 36, 37 GO). Er ist Beamter auf Zeit. Er erhält nach Maßgabe des Art. 45 KWGB Dienst-
bezüge. Die Dienstaufwandsentschädigung wird durch Beschluss des Stadtrates 
(Art. 46 KWBG) festgesetzt.  
 
§ 5 Weitere Bürgermeister 

 
1. Der Oberbürgermeister wird im Falle seiner Verhinderung durch den Bürgermeister, so-
weit auch dieser verhindert ist, durch den Zweiten Bürgermeister, vertreten (Art. 39 Abs. 1 
Satz 1 GO). Sind alle drei Bürgermeister verhindert, vertritt der weitere stellvertretende Bür-
germeister.   
 
2. Der Bürgermeister, der Zweite Bürgermeister und der weitere stellvertretenden Bürger-
meister sind ehrenamtlich tätig.  
 
3. Der Bürgermeister und der Zweite Bürgermeister erhalten neben der ihnen als Stadtrat 
gemäß § 3 zustehenden Entschädigung eine weitere Entschädigung nach dem Maß ihrer 
besonderen Inanspruchnahme. Die Höhe dieser Entschädigung wird durch Beschluss des 
Stadtrates im Einvernehmen mit den gewählten Stellvertretern des Oberbürgermeisters gem. 
Art. 53 Abs. 4, 54 KWBG festgesetzt.  
 
4. Der weitere stellvertretende Bürgermeister erhält zusätzlich zu der Entschädigung als 
Stadtrat eine monatliche Pauschale in Höhe von 175,- € (Art. 20 a GO). Diese Pauschale 
nimmt ab 01.01.2022 an Tarifsteigerungen entsprechend der Bayerischen Beamten-
besoldung teil. Gegenstand der Steigerungen sind nur die prozentualen Erhöhungen. 
 
§ 6 Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt rückwirkend mit Wirkung vom 01.05.2020 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt 
tritt die Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 
01.05.2014 und die 1. Änderung vom 06.02.2015 außer Kraft.  
 
 
Donauwörth, 17.07.2020 
Stadt Donauwörth 
Jürgen Sorré 

Oberbürgermeister 
 
 

Satzung über die Benutzung des „Naherholungsgebietes Riedlin-
gen“ Vom 1. August 2020 
 
 
Auf Grund von Art. 23, 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Sätze 1 und 2 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung – GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 1998, S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt ge-
ändert durch § 10 des Gesetzes vom 27. Juli 2009 (GVBl. S. 400), erlässt die Stadt 
Donauwörth folgende Satzung: 



§ 1 Gegenstand der Satzung 
 

(1) Gegenstand der Satzung ist die öffentliche Einrichtung „Naherholungsgebiet 
Riedlingen“ gem. Art. 21 Abs. 5 GO. 

(2) Die Abmessungen der öffentlichen Einrichtung ergeben sich aus dem beige-
fügten Lageplan, der Bestandteil dieser Satzung ist. Die Gewässerflächen 
sind von der Geltung der Satzung ausgenommen. Diesbezüglich übt die Stadt 
Donauwörth ihr Hausrecht aus. 
 

§ 2 Recht auf Benutzung 
 

(1) Jedermann hat das Recht, die öffentliche Einrichtung zum Zwecke der Erho-
lung nach Maßgabe dieser Satzung zu benutzen. 

(2) Kindern unter zehn Jahren ist der Besuch der öffentlichen Einrichtung nur in 
Begleitung geeigneter Aufsichtspersonen erlaubt.  

 
§ 3 Bestandteile der öffentlichen Einrichtung 
 
Die öffentliche Einrichtung gliedert sich in Liegewiesen, Spielbereich, Ver- und Ent-
sorgungseinrichtungen und Parkplätze. 
 
§ 4 Verhalten 
 

(1) Die öffentliche Einrichtung sowie ihre Bestandteile dürfen nicht beschädigt, 
verunreinigt oder verändert werden.  

(2) Die Benutzer der Anlage müssen sich so verhalten, dass kein anderer gefähr-
det, geschädigt oder belästigt wird.  

(3) Die Verordnung über die Bekämpfung des Lärms in der Stadt Donauwörth in 
der jeweils gültigen Fassung gilt auch für die gesamte öffentliche Einrichtung.  

(4) Folgende Tätigkeiten sind untersagt: 
a. das Fahren, Parken und Abstellen von Kraftfahrzeugen oder sonstigen 

Geräten sowie das Radfahren und Reiten (ausgenommen auf Ver-
kehrsflächen, die für den entsprechenden Verkehr bzw. als Parkplätze 
freigegeben sind)  

b. das Reinigen von Kraftfahrzeugen 
c. das Aufstellen von Zelten oder Wohnwägen sowie das Übernachten 

außerhalb des Wochenendhausbereiches 
d. die Errichtung von offenen Feuerstellen sowie das Grillen außerhalb 

der hierzu eingerichteten Plätze. Kleingartenparzellen sind hiervon 
ausgenommen 

e. das Freilaufenlassen von Tieren im gesamten Bereich der öffentlichen 
Einrichtung sowie das Mitbringen auf die Liegewiese 

f. der Verkauf von Waren aller Art einschl. der Abgabe von Speisen und 
Getränken (ausgenommen hiervon ist der Kioskbetreiber) 

g. das Anbieten gewerblicher Leistungen, die Aufnahme von Bestellun-
gen, die Veranstaltung von Vergnügungen, das Abhalten von Ver-
sammlungen sowie politische Betätigung 

h. das Aufstellen oder Anbringen von Reklametafeln und Ankündigungen 
oder das Verteilen von Druckschriften und Reklamemitteln 

i. das Wegwerfen von Abfällen aller Art, insbesondere Speiseabfällen, 
Papier, Flaschen, Glas, Metall oder Kunststoffverpackungen. Für Nut-



zer der Liegewiesen stehen die bereitgestellten Abfallbehälter zur Ver-
fügung 

j. Gruppenfeiern wie z. B. Schulabschlussfeiern. 

§ 5 Ausnahmen im Einzelfall 

 
(1) Die Stadt Donauwörth kann auf Antrag im Einzelfall von den Beschränkungen 

des § 4 Ausnahmen zulassen, wenn die öffentliche Einrichtung nicht oder nur 
unwesentlich beeinträchtigt und die anderen Erholungssuchenden weder un-
zumutbar behindert noch gefährdet werden. 

(2) Ausnahmen können mit Nebenbestimmungen versehen werden. 
(3) Für die Erteilung einer Ausnahme nach § 4 (z. B. Gruppenfeiern, Aufstellen 

von Zelten oder Wohnwägen) kann eine Kaution in angemessener Höhe fest-
gesetzt werden. 

(4) Bei jeder Benutzung der öffentlichen Einrichtung im Rahmen von Gruppenfei-
ern ist ein verantwortlicher Ansprechpartner zu bestellen. Dieser ist verpflich-
tet dafür zu sorgen, dass die Vorschriften dieser Satzung und etwaige Anord-
nungen der von der Stadt zur Aufsicht bestellten Personen eingehalten wer-
den. 
 

§ 6 Aufbewahren von Kleidern und Wertsachen 
 
Für die sichere Aufbewahrung der Bekleidung und der sonstigen Wertgegenstände 
hat jeder Erholungssuchende selbst Sorge zu tragen. 
 
§ 7 Beseitigungspflicht 
 
Wer die öffentliche Einrichtung sowie dessen Bestandteile verunreinigt, beschädigt 
oder verändert hat den ursprünglichen Zustand unverzüglich wiederherzustellen. 
 
§ 8 Anordnungen 
 
Den zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung ergehenden Anordnungen 
der zuständigen städtischen Dienststellen und des Aufsichtspersonals ist Folge zu 
leisten. 
 
§ 9 Platzverweis und Anlagenverbot 
 

(1) Wer in schwerwiegender Weise oder wiederholt trotz Mahnung 
a) die Sicherheit, Ruhe und Ordnung gefährdet, andere Besucher belästigt 

oder trotz Ermahnung Vorschriften dieser Satzung oder einer auf Grund 
dieser Satzung erlassenen Anordnung zuwiderhandelt, 

b) in der öffentlichen Einrichtung eine mit Strafe oder als Ordnungswidrig-
keit mit Geldbuße bedrohte Handlung begeht oder in die Anlage Ge-
genstände verbringt, die durch eine strafbare Handlung erlangt sind o-
der zur Begehung einer strafbaren Handlung verwendet werden sollen, 

c) gegen Anstand und Sitte verstößt, kann, unbeschadet der sonstigen 
Rechtsfolgen, vom Platz verwiesen werden. Außerdem kann ihm das 
Betreten der öffentlichen Einrichtung für einen bestimmten Zeitraum un-
tersagt werden. Bei groben oder wiederholten Verstößen kann der Be-
troffene von der künftigen Benutzung ausgeschlossen werden. 



(2) Diesen Anordnungen ist unverzüglich Folge zu leisten. Wer aus der Anlage 
verwiesen ist, darf sie auf die Dauer des Platzverweises nicht wieder betreten.  

 
§ 10 Benutzungssperre 
 
Die gesamte öffentliche Einrichtung „Naherholungsgebiet Riedlingen“, einzelne Teile 
oder stationäre Einrichtungen derselben können während bestimmter Zeiträume für 
die allgemeine Benutzung gesperrt werden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. 
 
§ 11 Haftungsbeschränkungen 
 

(1) Die Benutzung der öffentlichen Einrichtung und ihrer Bestandteile erfolgt 
grundsätzlich auf eigene Gefahr.  

(2) Für Schäden an Fahrzeugen, die unentgeltlich auf den hierfür vorgesehenen 
Plätzen abgestellt werden können, insbesondere durch Diebstahl, Einbruch 
oder Beschädigung, übernimmt die Stadt keine Haftung. 

 
§ 12 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Bestimmungen des 
a) § 2 (Recht auf Benutzung), 
b) § 4 (Verhalten in der öffentlichen Einrichtung), 
c) § 7 (Beseitigungspflicht), 
d) § 8 (Anordnungen), 
e) § 9 (Platzverweis und Anlagenverbot), 
f) § 10 (Benutzungssperre) 

dieser Satzung verstößt.  
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der 

Gemeindeordnung i. V. m. § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit 
Geldbuße belegt werden. 

 
§ 13 Ersatzvornahme 
 
Wird bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften dieser Satzung ein ordnungswidri-
ger Zustand verursacht, so kann dieser nach vorheriger Androhung und Ablauf der 
hierbei gesetzten Frist anstelle und auf Kosten des Zuwiderhandelnden von der Stadt 
Donauwörth beseitigt werden. Einer vorherigen Androhung und einer Fristsetzung 
bedarf es nicht, wenn der Pflichtige nicht erreichbar ist oder wenn Gefahr in Verzug 
besteht oder wenn die sofortige Beseitigung des ordnungswidrigen Zustandes im 
öffentlichen Interesse geboten ist. 
 
§ 14 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01. August 2020 in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 1. April 2011 außer Kraft. 
 
Donauwörth, 17. Juli 2020 
Jürgen Sorré 
Oberbürgermeister 
 



 
 
 

Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen der Stadt 
Donauwörth für die Gemarkung Donauwörth vom 01.01.2020 
 
Auf Grund des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in 
Verbindung mit Art. 5a Abs. 9 des Bayerischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
und § 132 Baugesetzbuch (BauGB) erlässt die Stadt Donauwörth für die Gemarkung 
Donauwörth folgende Satzung: 
 

§ 1 
Erhebung des Erschließungsbeitrages 

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Erschließungsanlagen 
erhebt die Stadt Donauwörth für die Gemarkung Donauwörth Erschließungsbeiträge 
nach Art. 5a Abs. 1 KAG sowie nach Maßgabe dieser Satzung. 
 

 



§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand 
 

I. für die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze (Art. 5a 
Abs. 2 Nr. 1 KAG) in 

bis zu einer Straßenbrei-
te 
(Fahrbahnen, Radwege, 
Gehwege, kombinierte 
Geh- und Radwege) von 
 

1.Wochenendhausgebieten mit einer Geschossflächenzahl bis 0,2 7,0 m 
 
2. Kleinsiedlungsgebieten 
 
mit einer Geschossflächenzahl bis 0,3 10,0 m 
bei einseitiger Bebaubarkeit 8,5 m 
 
3. Kleinsiedlungsgebieten, soweit sie nicht unter Nr. 2 fallen,  
Dorfgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten,  
Mischgebieten 
 

a) mit einer Geschossflächenzahl bis 0,7 14,0 m 
bei einseitiger Bebaubarkeit 10,5 m 
b) mit einer Geschossflächenzahl über 0,7 - 1,0 18,0 m 
bei einseitiger Bebaubarkeit 12,5 m 
c) mit einer Geschossflächenzahl über 1,0 - 1,6 20,0 m 
d) mit einer Geschossflächenzahl über 1,6 23,0 m 
 

4. Kerngebieten, Gewerbegebieten und Sondergebieten 
 

a) mit einer Geschossflächenzahl bis 1,0 20,0 m 
b) mit einer Geschossflächenzahl über 1,0 - 1,6 23,0 m 
c) mit einer Geschossflächenzahl über 1,6 - 2,0 25,0 m 
d) mit einer Geschossflächenzahl über 2,0 27,0 m 

 
5. Industriegebieten 
 

a) mit einer Baumassenzahl bis 3,0 23,0 m 
b) mit einer Baumassenzahl über 3,0 - 6,0 25,0 m 
c) mit einer Baumassenzahl über 6,0 27,0 m 

 
II. für die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahr-

zeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete(z. B. 
Fußwege, Wohnwege; Art. 5a Abs. 2 Nr. 2 KAG) bis zu einer Breite von 5 
m, 
 

III. für die nicht zum Anbau bestimmten, zur Erschließung der Baugebiete not-
wendigen Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete (Art. 5a Abs. 2 Nr. 3 
KAG) bis zu einer Breite von 27 m, 



 
IV. für Parkflächen, 

 
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. I und Nr. III sind, 
bis zu einer weiteren Breite von 5 m, 
 
b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. I und Nr. III genannten Verkehrs-
anlagen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebie-
te zu deren Erschließung notwendig sind, bis zu 15 v.H. aller im Abrech-
nungsgebiet (§ 5) liegenden Grundstücksflächen, 

 
V. für Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen 

 
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. I bis Nr. III sind, 
bis zu einer weiteren Breite von 5 m, 
 
b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. I bis Nr. III genannten Verkehrsan-
lagen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete 
zu deren Erschließung notwendig sind, bis zu 15 v.H. der im Abrech-
nungsgebiet (§ 5) liegenden Grundstücksflächen, 

 
VI. für Immissionsschutzanlagen. 

 
(2) Zu dem Erschließungsaufwand nach Abs. 1 Nr. I bis Nr. VI gehören insbesondere 
die Kosten für 
 

a) den Erwerb der Grundflächen, 
b) die Freilegung der Grundflächen, 
c) die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließlich des Unterbaues, 

der Befestigung der Oberfläche sowie notwendiger Erhöhungen oder Vertie-
fungen, 

d) die Herstellung von Rinnen sowie der Randsteine, 
e) die Herstellung von Radwegen, 
f) die Herstellung von Gehwegen, 
g) die Herstellung von kombinierten Geh- und Radwegen, 
h) die Herstellung von Mischflächen, 
i) die Herstellung der Beleuchtungseinrichtung, 
j) die Herstellung der Entwässerungseinrichtung der Erschließungsanlagen, 
k) den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 
l) die Herstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wegen Eingriffs bei-

tragsfähiger Maßnahmen in Natur und Landschaft, 
m) die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen, 
n) die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauern. 

 
(3) Der Erschließungsaufwand umfasst auch den Wert der von der Gemeinde aus 
ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung. 
 
(4) Der Erschließungsaufwand im Rahmen des Abs. 1 umfasst auch die Kosten, die 
für die Teile der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Staats- oder Kreis-
straße entstehen, die über die Breiten der anschließenden freien Strecken hinausge-
hen. 



 
(5) Soweit Erschließungsanlagen im Sinne des Abs. 1 als Sackgassen enden, ist für 
den erforderlichen Wendehammer der Aufwand bis zur vierfachen Gesamtbreite der 
Sackgasse beitragsfähig. 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand (§ 2) wird nach den tatsächlichen Kos-
ten ermittelt. 
 
(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die einzelne Erschließungsan-
lage er-mittelt. Die Gemeinde kann abweichend von Satz 1 den beitragsfähigen Er-
schließungs-aufwand für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage oder die-
sen Aufwand für mehrere Anlagen, die für die Erschließung der Grundstücke eine 
Einheit bilden, ermitteln (Erschließungseinheit). 
 
(3) Die Aufwendungen für Fußwege und Wohnwege (§ 2 Abs. 1 Nr. II), für Sammel-
straßen (§ 2 Abs. 1 Nr. III), für Parkflächen (§ 2 Abs. 1 Nr. IV b), für Grünanlagen (§ 2 
Abs. 1 Nr. V b) und für Immissionsschutzanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. VI, § 10) werden 
den zum Anbau bestimmten Straßen, Wegen und Plätzen, zu denen sie von der Er-
schließung her gehören, zugerechnet. Das Verfahren nach Satz 1 findet keine An-
wendung, wenn das Abrechnungsgebiet (§ 4) der Fuß- und Wohnwege, der Sam-
melstraßen, Parkflächen, Grünanlagen oder Immissionsschutzanlagen von dem Ab-
rechnungsgebiet der Straßen, Wege und Plätze abweicht; in diesem Fall werden die 
Fuß- und Wohnwege, die Sammelstraßen, Parkflächen, Grünanlagen und Immissi-
onsschutzanlagen selbstständig als Erschließungsanlagen abgerechnet. 
 

§ 4 
Abrechnungsgebiet 

Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke bilden das Abrech-
nungsgebiet. Wird ein Abschnitt einer Erschließungsanlage oder eine Erschlie-
ßungseinheit abgerechnet, so bilden die von dem Abschnitt der Erschließungsanlage 
bzw. Erschließungseinheit erschlossenen Grundstücke das Abrechnungsgebiet. 
 

§ 5 
Gemeindeanteil 

Die Stadt Donauwörth trägt 10 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes.  
 

§ 6 
Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

(1) Bei zulässiger gleicher Nutzung der Grundstücke wird der nach § 3 ermittelte Er-
schließungsaufwand nach Abzug des Anteils der Gemeinde (§ 5) auf die Grundstü-
cke des Abrechnungsgebietes (§ 4) nach den Grundstücksflächen verteilt. 
 
(2) Ist in einem Abrechnungsgebiet (§ 4) eine unterschiedliche bauliche oder sonsti-
ge Nutzung zulässig, wird der nach § 3 ermittelte Erschließungsaufwand nach Abzug 
des Anteils der Gemeinde (§ 5) auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes (§ 4) 



verteilt, indem die Grundstücksflächen mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht werden, 
der im Einzelnen beträgt: 
 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit und gewerblich  
oder sonstig nutzbaren Grundstücken, auf denen keine  
oder nur eine untergeordnete Bebauung zulässig ist                                  1,0 
 

2. bei mehrgeschossiger Bebaubarkeit zuzüglich je weiteres Vollgeschoss 0,3 
 
(3) Als Grundstücksfläche gilt: 
 

1. bei Grundstücken, die vollständig im Bereich eines Bebauungsplanes 
im Sinne von § 30 Abs. 1 und 2 BauGB oder im unbeplanten Innenbe-
reich (§ 34 BauGB) liegen, der Flächeninhalt des Buchgrundstücks, wie 
er sich aus der Eintragung im Grundbuch ergibt. 
 

2. bei Grundstücken im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB), die in 
den Außenbereich (§ 35 BauGB) übergehen und bei denen sich die 
Grenze zwischen Innen- und Außenbereich nicht aus einer Satzung 
nach § 34 Abs. 4 BauGB ergibt, die tatsächliche Grundstücksfläche bis 
zu einer Tiefe von 50 m, gemessen von der der Erschließungsanlage 
zugewandten Grenze des beitragspflichtigen Grundstücks. Reicht die 
bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus, so 
ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der 
Nutzung bestimmt wird.  
 

(4) Beitragspflichtige Grundstücke, die ohne bauliche Nutzungsmöglichkeit oder die 
mit einer untergeordneten baulichen Nutzungsmöglichkeit gewerblich oder in sonsti-
ger Weise vergleichbar genutzt werden oder genutzt werden dürfen, z. B. Friedhöfe, 
Sportanlagen, Freibäder, Campingplätze, Dauerkleingärten, werden mit 0,5 der 
Grundstücksfläche in die Verteilung einbezogen. 
 
(5) Als zulässige Zahl der Vollgeschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 
höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur eine Bau-
massenzahl aus, so gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt durch 
3,5. Weist der Bebauungsplan lediglich eine höchstzulässige Gebäudehöhe in Form 
der Wand-1 oder Firsthöhe2 aus, so gilt diese geteilt durch 2,6 in Wohn- und Misch-
gebieten, geteilt durch 3,5 in Gewerbe- und Industriegebieten. Sind beide Höhen 
festgesetzt, so ist die höchstzulässige Wandhöhe maßgebend. Bruchzahlen werden 
auf volle Zahlen auf- oder abgerundet. Setzt der Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch eine Baumassenzahl noch die höchstzulässige Gebäudehöhe in 
Form der Wand- oder Firsthöhe fest, so findet Abs. 8 Anwendung. 
 
(6) Ist im Einzelfall eine größere Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder vorhanden, 
so ist diese zugrunde zu legen. 
 

                                                 
 
1
Die Firsthöhe wird nach unten durch den Schnittpunkt der natürlichen Geländeoberfläche mit der Außenwand, nach oben 
durch die Oberkante des Dachfirstes bestimmt. 

 
2
Die Firsthöhe wird nach unten durch den Schnittpunkt der natürlichen Geländeoberfläche mit der Außenwand, nach oben 
durch die Oberkante des Dachfirstes bestimmt. 



(7) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig sind, gelten als 
eingeschossig bebaubare Grundstücke. Bei mehrgeschossigen Parkbauten bestimmt 
sich der Nutzungsfaktor nach der Zahl ihrer Geschosse. 
 
(8) In unbeplanten Gebieten sowie im Fall des Abs. 5 Satz 6 ist maßgebend 
 

1. bei bebauten Grundstücken die Höchstzahl der tatsächlich  
vorhandenen Vollgeschosse.  

 
2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den  

Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Voll-
geschosse. 

 
Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über der natürlichen oder festgeleg-
ten Geländeoberfläche liegen und über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche 
eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Als Vollgeschosse gelten auch Kellerge-
schosse, deren Deckenunterkante im Mittel mindestens 1,20 m höher liegt als die 
natürliche oder festgelegte Geländeoberfläche. 
 
(9) Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht 
feststellbar, werden je angefangene 3,5 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss 
gerechnet. Ist ein Grundstück mit einer Kirche bebaut, so sind zwei Vollgeschosse 
anzusetzen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industri-
ellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend. 
 
(10) Werden in einem Abrechnungsgebiet (§ 4) außer zu mehr als einem Drittel ge-
werblich genutzten Grundstücken oder Grundstücken, die nach den Festsetzungen 
eines Bebauungsplans in einem Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet liegen, auch 
andere Grundstücke erschlossen, so sind für die Grundstücke in Kern-, Gewerbe- 
und Industriegebieten sowie für die Grundstücke, die zu mehr als einem Drittel ge-
werblich genutzt werden, die in Abs. 2 genannten Nutzungsfaktoren um je 50 v.H. zu 
erhöhen. Als gewerblich genutzt oder nutzbar gelten auch Grundstücke, wenn sie zu 
mehr als einem Drittel Geschäfts-, Büro-, Praxis-, Unterrichts-, Heilbehandlungs- o-
der ähnlich genutzte Räume beherbergen oder in zulässiger Weise beherbergen dür-
fen. 
 
§ 7 
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 
 
(1) Für Grundstücke, die von mehr als einer Erschließungsanlage im Sinne des Art. 
5a Abs. 2 Nr. 1 KAG erschlossen werden, ist die Grundstücksfläche bei Abrechnung 
jeder Erschließungsanlage nur mit zwei Dritteln anzusetzen. Dies gilt nicht, 
 

1. wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsanlage erho-
ben wird und Beiträge für weitere Anlagen zu deren erstmaliger Her-
stellung weder nachdem geltenden Recht noch nach vergleichbaren 
früheren Rechtsvorschriften erhoben worden sind oder erhoben wer-
den, 
 

2. für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für 
Grundstücke, die gem. § 6 Abs. 10 als gewerblich genutzt gelten. 



(2) Für Grundstücke, die zwischen zwei Erschließungsanlagen liegen, gilt Absatz 1 
entsprechend. 
 

§ 8 
Kostenspaltung 

Der Erschließungsbeitrag kann für 
 

1. den Grunderwerb, 
2. die Freilegung der Grundflächen, 
3. die Fahrbahn, auch Richtungsfahrbahnen, 
4. die Radwege, 
5. die Gehwege zusammen oder einzeln, 
6. die gemeinsamen Geh- und Radwege, 
7. die unselbstständigen Parkplätze, 
8. die Mehrzweckstreifen, 
9. die Mischflächen, 
10. die Sammelstraßen, 
11. die Parkflächen, 
12. die Grünanlagen, 
13. die Beleuchtungseinrichtungen und 
14. die Entwässerungseinrichtungen 

 
gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, sobald die Maß-
nahme, deren Aufwand durch Teilbeträge gedeckt werden soll, abgeschlossen wor-
den ist. Diesen Zeitpunkt stellt die Gemeinde fest. 
 

§ 9 
Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen 

(1) Die zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze sowie Sammelstraßen 
und Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn sie die nachstehenden Merkmale 
aufweisen: 
 

1. eine Pflasterung, eine Asphalt-, Beton- oder ähnliche Decke neuzeitlicher 
Bauweise mit dem technisch notwendigen Unterbau, 
 

2. Straßenentwässerung und Beleuchtung, 
 

3. Anschluss an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße. 
 
(2) Geh- und Radwege sind endgültig hergestellt, wenn sie eine Abgrenzung gegen 
die Fahrbahn und gegeneinander (außer bei Mischflächen) sowie eine Befestigung 
mit Platten, Pflaster, Asphaltbelag oder eine ähnliche Decke in neuzeitlicher Bauwei-
se mit dem technisch notwendigen Unterbau aufweisen. 
 
(3) Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen gärtnerisch gestaltet 
sind. 
 
(4) Zu den Merkmalen der endgültigen Herstellung der in den Abs. 1 bis 3 genannten 
Erschließungsanlagen gehören alle Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, 



damit die Gemeinde das Eigentum oder eine Dienstbarkeit an den für die Erschlie-
ßungsanlage erforderlichen Grundstücken erlangt. 
 

§ 10 
Immissionsschutzanlagen 

Art, Umfang, Verteilungsmaßstab und Herstellungsmerkmale von Anlagen zum 
Schutz von Baugebiete gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes werden durch ergänzende Satzung im Einzelfall ge-
regelt. 
 
§ 11 
Entstehen der Beitragspflicht 
Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der Erschließungsanla-
gen, für Teilbeträge, sobald die Maßnahmen, deren Aufwand durch die Teilbeträge 
gedeckt werden soll, abgeschlossen sind. Im Falle des Art. 5a Abs. 9 KAG i.V.m. 
§ 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB entsteht die Beitragspflicht mit der Übernahme 
durch die Gemeinde. 
 

§ 12 
Vorausleistungen 

Im Fall des Art. 5a Abs. 9 KAG i.V.m. § 133 Abs. 3 BauGB können Vorausleistungen 
bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages erhoben werden. 
 
§ 13 
Beitragspflichtiger 

Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheids Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, so ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. 
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teilei-
gentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

§ 14 
Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids, die Voraus-
leistung einen Monat nach Bekanntgabe des Vorausleistungsbescheids, fällig. 
 

§ 15 
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

(1) Der Erschließungsbeitrag kann im Ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht ab-
gelöst werden (Art. 5a Abs. 9 KAG i. V. m. § 133 Abs. 3 Satz 5 BauGB). Ein Rechts-
anspruch auf Ablösung besteht nicht. Die Höhe des Ablösungsbetrages richtet sich 
nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Erschließungsbeitrages. 
 
(2) Ein Ablösungsvertrag wird unwirksam, wenn sich zum Zeitpunkt der Entstehung 
der sachlichen Beitragspflichten ergibt, dass der auf das betreffende Grundstück ent-
fallende Erschließungsbeitrag das Doppelte oder mehr als Doppelte bzw. die Hälfte 



oder weniger als die Hälfte des Ablösungsbetrages ausmacht. In einem solchen Fall 
ist der Erschließungsbeitrag durch Bescheid festzusetzen und unter Anrechnung des 
gezahlten Ablösungsbetrages anzufordern oder die Differenz zwischen gezahltem 
Ablösungsbetrag und Ausbaubeitrag zu erstatten.  
 
§ 16 
Billigkeitserlass 
 
Die Stadt kann für die Gemarkung Donauwörth nach Art. 13 Abs. 6 Satz 2 KAG Erschlie-
ßungsbeiträge in Höhe von 50 v.H. des zu erhebenden oder bereits erhobenen Betrags er-
lassen, sofern seit dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung der Erschließungs-
anlagen mindestens 25 Jahre vergangen sind und die Beitragspflichten im Zeitraum vom 1. 
Januar 2018 bis 31. März 2021 entstanden sind oder entstehen.  
Der Beitragserlass nach Satz 1 kann nur für Grundstücke erfolgen, die bereits vor 
dem 01.01.2018 einen Erschließungsvorteil aus der Altanlage hatten. 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2020 für die Gemarkung Donauwörth 
in Kraft. 
 
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 17.12.2007 für 
die Gemarkung Donauwörth außer Kraft. 
 
 
Donauwörth, 17.07.2020 
Stadt Donauwörth 
Jürgen Sorré 
Oberbürgermeister 
 
 

Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen der Stadt 
Donauwörth für die Gemarkung Schäfstall vom 01.01.2020 
 
Auf Grund des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in Ver-
bindung mit Art. 5a Abs. 9 des Bayerischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) und § 132 
Baugesetzbuch (BauGB) erlässt die Stadt Donauwörth für die Gemarkung Schäfstall folgen-
de Satzung: 
 

§ 1 
Erhebung des Erschließungsbeitrages 

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Erschließungsanlagen erhebt 
die Stadt Donauwörth für die Gemarkung Schäfstall Erschließungsbeiträge nach Art. 5a Abs. 
1 KAG sowie nach Maßgabe dieser Satzung. 
 
§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand 
 

I. für die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze (Art. 5a Abs. 2  
Nr. 1 KAG) in 



bis zu einer Straßenbreite 
(Fahrbahnen, Radwege, 

Gehwege, kombinierte 
Geh- und Radwege) von 

 
1. Wochenendhausgebieten mit einer Geschossflächenzahl bis 0,2 7,0 m 
 
2. Kleinsiedlungsgebieten 
 
mit einer Geschossflächenzahl bis 0,3 10,0 m 
bei einseitiger Bebaubarkeit 8,5 m 
 
3. Kleinsiedlungsgebieten, soweit sie nicht unter Nr. 2 fallen,  
Dorfgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten,  
Mischgebieten 
 

a) mit einer Geschossflächenzahl bis 0,7 14,0 m 
bei einseitiger Bebaubarkeit 10,5 m 
b) mit einer Geschossflächenzahl über 0,7 - 1,0 18,0 m 
bei einseitiger Bebaubarkeit 12,5 m 
c) mit einer Geschossflächenzahl über 1,0 - 1,6 20,0 m 
d) mit einer Geschossflächenzahl über 1,6 23,0 m 
 

4. Kerngebieten, Gewerbegebieten und Sondergebieten 
 

a) mit einer Geschossflächenzahl bis 1,0 20,0 m 
b) mit einer Geschossflächenzahl über 1,0 - 1,6 23,0 m 
c) mit einer Geschossflächenzahl über 1,6 - 2,0 25,0 m 
d) mit einer Geschossflächenzahl über 2,0 27,0 m 

 
5. Industriegebieten 
 

a) mit einer Baumassenzahl bis 3,0 23,0 m 
b) mit einer Baumassenzahl über 3,0 - 6,0 25,0 m 
c) mit einer Baumassenzahl über 6,0 27,0 m 

 
II. für die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen 
nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete(z. B. Fußwege, Wohnwe-
ge; Art. 5a Abs. 2 Nr. 2 KAG) bis zu einer Breite von 5 m, 

 
III. für die nicht zum Anbau bestimmten, zur Erschließung der Baugebiete notwendigen 
Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete (Art. 5a Abs. 2 Nr. 3 KAG) bis zu einer Breite 
von 27 m, 

 
IV. für Parkflächen, 

 
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. I und Nr. III sind, bis zu 
einer weiteren Breite von 5 m, 
 
b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. I und Nr. III genannten Verkehrsanlagen, 
aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Er-
schließung notwendig sind, bis zu 15 v.H. aller im Abrechnungsgebiet (§ 5) lie-
genden Grundstücksflächen, 

 
V. für Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen 

 



a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. I bis Nr. III sind, bis zu 
einer weiteren Breite von 5 m, 
 
b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. I bis Nr. III genannten Verkehrsanlagen, 
aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Er-
schließung notwendig sind, bis zu 15 v.H. der im Abrechnungsgebiet (§ 5) liegen-
den Grundstücksflächen, 

 
VI. für Immissionsschutzanlagen. 

 
(2) Zu dem Erschließungsaufwand nach Abs. 1 Nr. I bis Nr. VI gehören insbesondere die 
Kosten für 
 

a) den Erwerb der Grundflächen, 
b) die Freilegung der Grundflächen, 
c) die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließlich des Unterbaues, der 

Befestigung der Oberfläche sowie notwendiger Erhöhungen oder Vertiefungen, 
d) die Herstellung von Rinnen sowie der Randsteine, 
e) die Herstellung von Radwegen, 
f) die Herstellung von Gehwegen, 
g) die Herstellung von kombinierten Geh- und Radwegen, 
h) die Herstellung von Mischflächen, 
i) die Herstellung der Beleuchtungseinrichtung, 
j) die Herstellung der Entwässerungseinrichtung der Erschließungsanlagen, 
k) den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 
l) die Herstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wegen Eingriffs beitragsfähi-

ger Maßnahmen in Natur und Landschaft, 
m) die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen, 
n) die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauern. 

 
(3) Der Erschließungsaufwand umfasst auch den Wert der von der Gemeinde aus ihrem 
Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung. 
 
(4) Der Erschließungsaufwand im Rahmen des Abs. 1 umfasst auch die Kosten, die für die 
Teile der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Staats- oder Kreisstraße entstehen, 
die über die Breiten der anschließenden freien Strecken hinausgehen. 
 
(5) Soweit Erschließungsanlagen im Sinne des Abs. 1 als Sackgassen enden, ist für den 
erforderlichen Wendehammer der Aufwand bis zur vierfachen Gesamtbreite der Sackgasse 
beitragsfähig. 
 
§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand (§ 2) wird nach den tatsächlichen Kosten er-
mittelt. 
 
(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die einzelne Erschließungsanlage er-
mittelt. Die Gemeinde kann abweichend von Satz 1 den beitragsfähigen Erschließungs-
aufwand für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage oder diesen Aufwand für meh-
rere Anlagen, die für die Erschließung der Grundstücke eine Einheit bilden, ermitteln (Er-
schließungseinheit). 
 
(3) Die Aufwendungen für Fußwege und Wohnwege (§ 2 Abs. 1 Nr. II), für Sammelstraßen (§ 
2 Abs. 1 Nr. III), für Parkflächen (§ 2 Abs. 1 Nr. IV b), für Grünanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. V b) 
und für Immissionsschutzanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. VI, § 10) werden den zum Anbau bestimm-



ten Straßen, Wegen und Plätzen, zu denen sie von der Erschließung her gehören, zuge-
rechnet. Das Verfahren nach Satz 1 findet keine Anwendung, wenn das Abrechnungsgebiet 
(§ 4) der Fuß- und Wohnwege, der Sammelstraßen, Parkflächen, Grünanlagen oder Immis-
sionsschutzanlagen von dem Abrechnungsgebiet der Straßen, Wege und Plätze abweicht; in 
diesem Fall werden die Fuß- und Wohnwege, die Sammelstraßen, Parkflächen, Grünanla-
gen und Immissionsschutzanlagen selbstständig als Erschließungsanlagen abgerechnet. 
 
§ 4 
Abrechnungsgebiet 

Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke bilden das Abrechnungsge-
biet. Wird ein Abschnitt einer Erschließungsanlage oder eine Erschließungseinheit abge-
rechnet, so bilden die von dem Abschnitt der Erschließungsanlage bzw. Erschließungsein-
heit erschlossenen Grundstücke das Abrechnungsgebiet. 
 
§ 5 
Gemeindeanteil 

Die Stadt Donauwörth trägt 10 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes.  
 
§ 6 
Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

(1) Bei zulässiger gleicher Nutzung der Grundstücke wird der nach § 3 ermittelte Erschlie-
ßungsaufwand nach Abzug des Anteils der Gemeinde (§ 5) auf die Grundstücke des Ab-
rechnungsgebietes (§ 4) nach den Grundstücksflächen verteilt. 
 
(2) Ist in einem Abrechnungsgebiet (§ 4) eine unterschiedliche bauliche oder sonstige Nut-
zung zulässig, wird der nach § 3 ermittelte Erschließungsaufwand nach Abzug des Anteils 
der Gemeinde (§ 5) auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes (§ 4) verteilt, indem die 
Grundstücksflächen mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht werden, der im Einzelnen beträgt: 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit und gewerblich  
oder sonstig nutzbaren Grundstücken, auf denen keine  
oder nur eine untergeordnete Bebauung zulässig ist 1,0 

 
2. bei mehrgeschossiger Bebaubarkeit zuzüglich je weiteres Vollgeschoss 0,3 

 
(3) Als Grundstücksfläche gilt: 
 

1. bei Grundstücken, die vollständig im Bereich eines Bebauungsplanes im Sin-
ne von § 30 Abs. 1 und 2 BauGB oder im unbeplanten Innenbereich (§ 34 
BauGB) liegen, der Flächeninhalt des Buchgrundstücks, wie er sich aus der 
Eintragung im Grundbuch ergibt. 
 

2. bei Grundstücken im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB), die in den Au-
ßenbereich (§ 35 BauGB) übergehen und bei denen sich die Grenze zwi-
schen Innen- und Außenbereich nicht aus einer Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB ergibt, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m, 
gemessen von der der Erschließungsanlage zugewandten Grenze des bei-
tragspflichtigen Grundstücks. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung 
über diese Begrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die 
durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird.  
 

(4) Beitragspflichtige Grundstücke, die ohne bauliche Nutzungsmöglichkeit oder die mit einer 
untergeordneten baulichen Nutzungsmöglichkeit gewerblich oder in sonstiger Weise ver-
gleichbar genutzt werden oder genutzt werden dürfen, z. B. Friedhöfe, Sportanlagen, Freibä-
der, Campingplätze, Dauerkleingärten, werden mit 0,5 der Grundstücksfläche in die Vertei-
lung einbezogen. 



 
(5) Als zulässige Zahl der Vollgeschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzu-
lässige Zahl der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur eine Baumassenzahl aus, so 
gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt durch 3,5. Weist der Bebauungs-
plan lediglich eine höchstzulässige Gebäudehöhe in Form der Wand-3 oder Firsthöhe4 aus, 
so gilt diese geteilt durch 2,6 in Wohn- und Mischgebieten, geteilt durch 3,5 in Gewerbe- und 
Industriegebieten. Sind beide Höhen festgesetzt, so ist die höchstzulässige Wandhöhe maß-
gebend. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet. Setzt der Bebauungs-
plan weder die Zahl der Vollgeschosse noch eine Baumassenzahl noch die höchstzulässige 
Gebäudehöhe in Form der Wand- oder Firsthöhe fest, so findet Abs. 8 Anwendung. 

(6) Ist im Einzelfall eine größere Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder vorhanden, so ist 
diese zugrunde zu legen. 
 
(7) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig sind, gelten als einge-
schossig bebaubare Grundstücke. Bei mehrgeschossigen Parkbauten bestimmt sich der 
Nutzungsfaktor nach der Zahl ihrer Geschosse. 
 
(8) In unbeplanten Gebieten sowie im Fall des Abs. 5 Satz 6 ist maßgebend 
 

1. bei bebauten Grundstücken die Höchstzahl der tatsächlich  
vorhandenen Vollgeschosse.  

 
2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den  

Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollge-
schosse. 

 
Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über der natürlichen oder festgelegten Ge-
ländeoberfläche liegen und über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe von 
mindestens 2,30 m haben. Als Vollgeschosse gelten auch Kellergeschosse, deren Decken-
unterkante im Mittel mindestens 1,20 m höher liegt als die natürliche oder festgelegte Gelän-
deoberfläche. 
 
(9) Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststell-
bar, werden je angefangene 3,5 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet. Ist 
ein Grundstück mit einer Kirche bebaut, so sind zwei Vollgeschosse anzusetzen. Dies gilt für 
Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken oder einer freibe-
ruflichen Nutzung dienen, entsprechend. 
 
(10) Werden in einem Abrechnungsgebiet (§ 4) außer zu mehr als einem Drittel gewerblich 
genutzten Grundstücken oder Grundstücken, die nach den Festsetzungen eines Bebau-
ungsplans in einem Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet liegen, auch andere Grundstücke 
erschlossen, so sind für die Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für 
die Grundstücke, die zu mehr als einem Drittel gewerblich genutzt werden, die in Abs. 2 ge-
nannten Nutzungsfaktoren um je 50 v.H. zu erhöhen. Als gewerblich genutzt oder nutzbar 
gelten auch Grundstücke, wenn sie zu mehr als einem Drittel Geschäfts-, Büro-, Praxis-, Un-
terrichts-, Heilbehandlungs- oder ähnlich genutzte Räume beherbergen oder in zulässiger 
Weise beherbergen dürfen. 
 
§ 7 
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 
 
                                                 
3
Die Wandhöhe wird nach unten durch den Schnittpunkt der natürlichen Geländeoberfläche mit der Außenwand, nach oben 
durch den Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder den oberen Abschluss der Wand bestimmt. 

4
Die Firsthöhe wird nach unten durch den Schnittpunkt der natürlichen Geländeoberfläche mit der Außenwand, nach oben 
durch die Oberkante des Dachfirstes bestimmt. 



(1) Für Grundstücke, die von mehr als einer Erschließungsanlage im Sinne des Art. 5a Abs. 
2 Nr. 1 KAG erschlossen werden, ist die Grundstücksfläche bei Abrechnung jeder Erschlie-
ßungsanlage nur mit zwei Dritteln anzusetzen. Dies gilt nicht, 
 

1. wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsanlage erhoben wird 
und Beiträge für weitere Anlagen zu deren erstmaliger Herstellung weder 
nachdem geltenden Recht noch nach vergleichbaren früheren Rechtsvor-
schriften erhoben worden sind oder erhoben werden, 
 

2. für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für Grund-
stücke, die gem. § 6 Abs. 10 als gewerblich genutzt gelten. 

 
(2) Für Grundstücke, die zwischen zwei Erschließungsanlagen liegen, gilt Absatz 1 entspre-
chend. 
 
§ 8 
Kostenspaltung 

Der Erschließungsbeitrag kann für 
 

1. den Grunderwerb, 
2. die Freilegung der Grundflächen, 
3. die Fahrbahn, auch Richtungsfahrbahnen, 
4. die Radwege, 
5. die Gehwege zusammen oder einzeln, 
6. die gemeinsamen Geh- und Radwege, 
7. die unselbstständigen Parkplätze, 
8. die Mehrzweckstreifen, 
9. die Mischflächen, 
10. die Sammelstraßen, 
11. die Parkflächen, 
12. die Grünanlagen, 
13. die Beleuchtungseinrichtungen und 
14. die Entwässerungseinrichtungen 

 
gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, sobald die Maßnahme, 
deren Aufwand durch Teilbeträge gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist. Diesen 
Zeitpunkt stellt die Gemeinde fest. 
 
§ 9 
Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen 

(1) Die zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze sowie Sammelstraßen und Park-
flächen sind endgültig hergestellt, wenn sie die nachstehenden Merkmale aufweisen: 
 

1. eine Pflasterung, eine Asphalt-, Beton- oder ähnliche Decke neuzeitlicher Bauweise 
mit dem technisch notwendigen Unterbau, 
 

2. Straßenentwässerung und Beleuchtung, 
 

3. Anschluss an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße. 
 
(2) Geh- und Radwege sind endgültig hergestellt, wenn sie eine Abgrenzung gegen die 
Fahrbahn und gegeneinander (außer bei Mischflächen) sowie eine Befestigung mit Platten, 
Pflaster, Asphaltbelag oder eine ähnliche Decke in neuzeitlicher Bauweise mit dem technisch 
notwendigen Unterbau aufweisen. 
 



(3) Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen gärtnerisch gestaltet sind. 
 
(4) Zu den Merkmalen der endgültigen Herstellung der in den Abs. 1 bis 3 genannten Er-
schließungsanlagen gehören alle Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, damit die 
Gemeinde das Eigentum oder eine Dienstbarkeit an den für die Erschließungsanlage erfor-
derlichen Grundstücken erlangt. 
 
§ 10 
Immissionsschutzanlagen 

Art, Umfang, Verteilungsmaßstab und Herstellungsmerkmale von Anlagen zum Schutz von 
Baugebiete gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes werden durch ergänzende Satzung im Einzelfallgeregelt. 
 
§ 11 
Entstehen der Beitragspflicht 

Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen, für 
Teilbeträge, sobald die Maßnahmen, deren Aufwand durch die Teilbeträge gedeckt werden 
soll, abgeschlossen sind. Im Falle des Art. 5a Abs. 9 KAG i.V.m. § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
BauGB entsteht die Beitragspflicht mit der Übernahme durch die Gemeinde. 

§ 12 
Vorausleistungen 

Im Fall des Art. 5a Abs. 9 KAG i.V.m. § 133 Abs. 3 BauGB können Vorausleistungen bis zur 
Höhe desvoraussichtlichen Erschließungsbeitrages erhoben werden. 
 
§ 13 
Beitragspflichtiger 

Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids Ei-
gentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der 
Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige 
haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

§ 14 
Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids, die Vorausleistung 
einen Monat nach Bekanntgabe des Vorausleistungsbescheids, fällig. 
 
§ 15 
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

(1) Der Erschließungsbeitrag kann im Ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht abgelöst 
werden (Art. 5a Abs. 9 KAG i. V. m. § 133 Abs. 3 Satz 5 BauGB). Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht. Die Höhe des Ablösungsbetrages richtet sich nach der Höhe des 
voraussichtlich entstehenden Erschließungsbeitrages. 
 
(2) Ein Ablösungsvertrag wird unwirksam, wenn sich zum Zeitpunkt der Entstehung der 
sachlichen Beitragspflichten ergibt, dass der auf das betreffende Grundstück entfallende 
Erschließungsbeitrag das Doppelte oder mehr als Doppelte bzw. die Hälfte oder weniger als 
die Hälfte des Ablösungsbetrages ausmacht. In einem solchen Fall ist der Erschließungsbei-
trag durch Bescheid festzusetzen und unter Anrechnung des gezahlten Ablösungsbetrages 
anzufordern oder die Differenz zwischen gezahltem Ablösungsbetrag und Ausbaubeitrag zu 
erstatten.  



§ 16 
Billigkeitserlass 

 
Die Stadt kann für die Gemarkung Schäfstall nach Art. 13 Abs. 6 Satz 2 KAG Erschließungs-
beiträge in Höhe von 75 v.H. des zu erhebenden oder bereits erhobenen Betrags erlassen, 
sofern seit dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung der Erschließungsanlagen 
mindestens 25 Jahre vergangen sind und die Beitragspflichten im Zeitraum vom 1. Januar 
2018 bis 31. März 2021 entstanden sind oder entstehen.  
Der Beitragserlass nach Satz 1 kann nur für Grundstücke erfolgen, die bereits vor dem 
01.01.2018 einen Erschließungsvorteil aus der Altanlage hatten. 
 
§ 17 

Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2020 für die Gemarkung Schäfstall 
 in Kraft. 
 
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 17.12.2007 für die 
Gemarkung Schäfstall außer Kraft. 
 
 
Donauwörth, 17.07.2020 
Stadt Donauwörth 
Jürgen Sorrè 
Oberbürgermeister 

 
 

Bürgertelefon 
 
Unter der Nummer 789-789 sind Sie bei Tag und Nacht mit Ihrem Rathaus verbun-
den. Das Bürgertelefon nimmt Ihre Wünsche und Anregungen gerne auf. Eine Ant-
wort bekommen Sie so schnell wie möglich! Anonyme Anrufe werden nicht bearbei-
tet! 
 
Stadt Donauwörth 
Jürgen Sorré 
Oberbürgermeister 


